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Bundestag bestätigt Vermittlungsergebnis zum 
Wachstumschancengesetz 

Der Bundestag hat das durch den Vermittlungsausschuss abgespeckte Wachs-
tumschancengesetz am 23.2.2024 bestätigt. Die Zustimmung des Bundesrats 
ist aber noch unsicher. 

Mit dem "Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation 
sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness" - kurz "  Wachstumschancengesetz" 
- soll die Liquiditätssituation der Unternehmen verbessert werden. Außerdem sollen 
Impulse gesetzt werden, damit Unternehmen dauerhaft mehr investieren und mit un-
ternehmerischem Mut Innovationen wagen können. Dies ist laut der Begründung des 
Gesetzentwurfs wichtig, um die Transformation der Wirtschaft zu begleiten sowie die 
Wettbewerbsfähigkeit, die Wachstumschancen und den Standort Deutschland zu 
stärken. 

Daneben soll das Steuersystem an zentralen Stellen vereinfacht werden und durch 
Anhebung von Schwellenwerten und Pauschalen vor allem kleine Betriebe von Büro-
kratie entlastet werden. Darüber hinaus soll das Steuerrecht im Rahmen des 
im Koalitionsvertrag Vereinbarten weiter modernisiert werden. 

Bisheriger Zeitplan: 

17. Juli 2023 
BMF Referentenentwurf 

30. August 2023 
Regierungsentwurf 

17. November 2023 
Verabschiedung Bundestag 

15. Dezember 2023  
Zustimmung Bundesrat (geplant) 

Aber neu:  

24. November 2023 
Bundesrat ruft Vermittlungsausschuss an 

21. Februar 2024 
Vermittlungsausschuss Beschluss neue Version 
 Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses 

 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen 
und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstums-
chancengesetz) 

23. Februar 2024 
Verabschiedung des Vermittlungsbeschusses im Bundestag 

https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-st%C3%A4rkung-von-wachstumschancen-investitionen-und-innovation-sowie-steuervereinfachung/303318
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/die-steuerplaene-im-koalitionsvertrag_168_442164.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-07-17-Wachstumschancengesetz/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-07-17-Wachstumschancengesetz/0-Gesetz.html
https://www.vermittlungsausschuss.de/SharedDocs/downloads/DE/va/20240221-ergebnis-va-sitzung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-st%C3%A4rkung-von-wachstumschancen-investitionen-und-innovation-sowie-steuervereinfachung/303318
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-st%C3%A4rkung-von-wachstumschancen-investitionen-und-innovation-sowie-steuervereinfachung/303318
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-st%C3%A4rkung-von-wachstumschancen-investitionen-und-innovation-sowie-steuervereinfachung/303318
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22. März 2024  
Zustimmung Bundesrat (geplant) 

offen 
Verkündung 

Nunmehr kommt es auf die Bundesratssitzung am 22.3.2024 an. Wie das ausgeht, 
ist schwer vorherzusagen, da der öffentliche Druck auf die Union, doch noch zuzu-
stimmen, sehr hoch sein wird - zumal die Union den Kompromissvorschlag inhaltlich 
nicht mal angreift. Sie macht ihre Zustimmung von Rücknahme einer Maßnahme ab-
hängig, die gar nicht in diesem Gesetzespaket enthalten ist: die Abschaffung der Ag-
rardiesel-Subventionen. Lehnt der Bundesrat die Beschlussempfehlung des Vermitt-
lungsausschusses ab, kann es zu einem erneuten Vermittlungsverfahren kommen. 

Überblick: Änderungen und Neuregelungen 

Im Folgenden geben wir einen Überblick über das vom Bundestag bestätigte Vermitt-
lungsergebnis zum Wachstumschancengesetz. Wir zeigen welche bisherigen Maß-
nahmen verändert oder unverändert vom Vermittlungsausschuss (VA) übernom-
men wurden und welche Regelungen gestrichen wurden. Außerdem weisen wir auf 
die Regelungen hin, die im Dezember 2023 aus dem Wachstumschancengesetz 
herausgelöst und in das inzwischen bereits verkündete Kreditzweitmarktförde-
rungsgesetz aufgenommen wurden. 

Einkommensteuer 

Geschenke, § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG (keine Änderung durch VA) 

Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflich-
tigen sind, dürfen den Gewinn bisher nicht mindern, wenn die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten der dem Empfänger im Wirtschaftsjahr zugewendeten Gegen-
stände insgesamt 35 EUR nicht übersteigen. Dieser Betrag wird auf 50 
EUR angehoben. 

Gilt erstmals für Wirtschaftsjahre mit Beginn nach 31.12.2023 

Sonderregelung der privaten Nutzung von Elektrofahrzeugen, § 6 Abs. 1 Nr. 4 
Satz 2 Nr. 3, 5 EStG (Änderung durch VA) 

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 EStG (1 %-Regelung) ist bei der privaten Nutzung 
eines betrieblichen Kraftfahrzeugs, das keine CO2-Emissionen hat (reine Elektro-
fahrzeuge, inkl. Brennstoffzellenfahrzeuge) nur ein Viertel der Bemessungsgrundlage 
(Bruttolistenpreis) und nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 Nr. 3 EStG (Fahrtenbuchrege-
lung) nur ein Viertel der Anschaffungskosten oder vergleichbarer Aufwendungen an-
zusetzen. Dies gilt bislang jedoch nur, wenn der Bruttolistenpreis des Kraftfahrzeugs 
nicht mehr als 60.000 EUR beträgt. Zur Steigerung der Nachfrage unter Berücksich-
tigung der Ziele zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität und um die gestiegenen 
Anschaffungskosten solcher Fahrzeuge praxisgerecht abzubilden, wird der beste-
hende Höchstbetrag von 60.000 EUR auf 70.000 EUR angehoben. Dies gilt ent-
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sprechend bei der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs an Arbeitnehmer 
(§ 8 Abs. 2 Satz 2, 3 und 5 EStG). 

Die alternative Reichweitengrenze von 80 km bei Hybridfahrzeugen soll nach dem 
Ergebnis des VA nicht gestrichen werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 5 und Satz 3 
Nr. 5 EStG). 

Gilt für Elektro-Pkw, die nach dem 31.12.2023 angeschafft werden 

Einlagen junger Wirtschaftsgüter, § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. a EStG (keine 
Änderung durch VA) 

Einlagen junger Wirtschaftsgüter werden nur dann mit (fortgeführten) Anschaffungs-
/Herstellungskosten bewertet, wenn diese aus dem Privatvermögen stammen 

Gilt ab VZ 2024 

Befristete Wiedereinführung der degressiven AfA, § 7 Abs. 2 Satz 1 EStG (Än-
derung durch VA) 

Die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
wurde mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz zum 1.1.2020 eingeführt und mit 
dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz bis zum 31.12.2022 verlängert. 

Aufgrund der derzeitigen Krisensituation kann die degressive Abschreibung auch für 
Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden, die nach dem 31.3.2024 (vor Ver-
mittlungsausschuss: 30.9.2023) und vor dem 1.1.2025 angeschafft oder hergestellt 
worden sind. 

Allerdings darf der anzuwendende Prozentsatz höchstens das Zweifache der bei der 
linearen Jahres-AfA in Betracht kommenden Prozentsatzes betragen und 20 Prozent 
nicht übersteigen (vor Vermittlungsausschuss: Zweieinhalbfach und 25 Prozent). 

Befristete Einführung einer degressiven AfA für Wohngebäude, § 7 Abs. 5a 
EStG (Änderung durch VA) 

Eine degressive Abschreibung i. H. v. 5 % (vor Vermittlungsausschuss: 6 %) wird für 
Gebäude ermöglicht, die Wohnzwecken dienen und die vom Steuerpflichtigen herge-
stellt oder bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft worden sind. Im 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung erfolgt die Abschreibung zeitanteilig. Der 
Steuerpflichtige hat ein Wahlrecht, zur linearen AfA nach Absatz 4 zu wechseln. So-
lange die degressive Absetzung vorgenommen wird, sind Absetzungen für außerge-
wöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzungen nicht zulässig. Soweit diese 
eintreten, kann zur linearen AfA gewechselt werden. Die degressive AfA kann für alle 
Wohngebäude, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes belegen sind, in Anspruch genommen werden. 

Die degressive AfA kann erfolgen, wenn mit der Herstellung nach dem 30.9.2023 
und vor dem 1.10.2029 begonnen wird. Im Fall der Anschaffung ist die degressive 
Afa nur dann möglich, wenn der obligatorische Vertrag nach dem 30.9.2023 und vor 
dem 1.10.2029 rechtswirksam abgeschlossen wird. 
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Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau, § 7b EStG (keine Änderung 
durch VA) 

Die Sonderabschreibungen für den Mietwohnungsneubau können u. a. dann in An-
spruch genommen werden, wenn durch Baumaßnahmen auf Grund eines nach dem 
31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 oder nach dem 31.12.2022 und vor dem 
1.10.2029 (bisher 1.1.2027) gestellten Bauantrags oder einer in diesem Zeitraum 
getätigten Bauanzeige neue, bisher nicht vorhandene, Wohnungen hergestellt wer-
den (§ 7b Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dür-
fen in diesen Fällen 5.200 EUR (bisher 4 800 EUR) je Quadratmeter Wohnflä-
che nicht übersteigen (§ 7b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EStG). 

Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen beträgt maximal 4.000 
EUR (bisher 2.500 EUR) je Quadratmeter Wohnfläche (§ 7b Abs. 3 Nr. 2 EStG). 

Gilt ab VZ 2023 

Sonderabschreibung, § 7g Abs. 5 EStG (Änderung durch VA) 

Die Sonderabschreibung beträgt bisher bis zu 20 %der Investitionskosten und gilt für 
Betriebe, die die Gewinngrenze von 200.000 EUR im Jahr, das der Investition voran-
geht, nicht überschreiten. Zukünftig können bis zu 40 % (vor Vermittlungsausschuss: 
50 %) der Investitionskosten abgeschrieben werden. 

Gilt für Anschaffung von Wirtschaftsgütern nach 31.12.2023 

Pauschbetrag für Berufskraftfahrer, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5b Satz 2 EStG (keine 
Änderung durch VA) 

Der Pauschbetrag für Berufskraftfahrer, die im Fahrzeug übernachten, wird von 8 
EUR auf 9 EUR angehoben. 

Gilt ab VZ 2024 

Abfindung einer Kleinbetragsrente, § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG (keine Ände-
rung durch VA) 

Auch während der Auszahlungsphase wird die Abfindung einer Kleinbetragsrente 
möglich sein, wenn die bisherige Rente aufgrund der Durchführung des Versor-
gungsausgleichs den Wert einer Kleinbetragsrente erreicht oder diesen Wert unter-
schreitet. 

Gilt ab VZ 2024 

Erweiterter Verlustvortrag, § 10d Abs. 2 EStG (Änderung durch VA) 

Nach dem geltenden Recht ist bis zu einem Sockelbetrag von 1 Mio. EUR bzw. 2 
Mio. EUR (Ehegatten) der Verlustvortrag für jedes Verlustvortragsjahr unbeschränkt 
möglich. Für den Teil, der den Sockelbetrag überschreitet, ist der Verlustvortrag auf 
60 % des Gesamtbetrags der Einkünfte des Verlustvortragsjahres beschränkt. Für 
die VZ 2024 bis 2027 wird der Verlustvortrag auf 70 % (vor Vermittlungsausschuss 
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75 %) des Gesamtbetrags der Einkünfte des Verlustvortragsjahres beschränkt. Die 
Erweiterungen des Verlustvortrags gelten auch für die Körperschaftsteuer (§§ 8 Abs. 
1 KStG i .V. m. § 31 Abs. 1 Satz 1 KStG). 

Ab dem VZ 2028 wird bei der sog. Mindestgewinnbesteuerung die Prozentgrenze 
von 60 % wieder angewandt 

Versorgungsfreibetrag, § 19 Abs. 2 Satz 3 EStG (keine Änderung durch VA) 

Nach § 19 Abs. 2 EStG bleibt von Versorgungsbezügen ein nach einem Prozentsatz 
ermittelter und auf einen Höchstbetrag begrenzter Versorgungsfreibetrag sowie ein 
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag (Freibeträge für Versorgungsbezüge) steuer-
frei. Beginnend mit dem Jahr 2023 wird der anzuwendende Prozentwert zur Bemes-
sung des Versorgungsfreibetrages nicht mehr in jährlichen Schritten von 0,8 Pro-
zentpunkten, sondern nur noch in jährlichen Schritten von 0,4 Prozentpunk-
ten verringert. Der Höchstbetrag sinkt ab dem Jahr 2023 um jährlich 30 EUR und der 
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag um jährlich 9 EUR. 

Gilt ab VZ 2023 

Rentenbesteuerung, § 22 Nr. 1 Satz 3 EStG (keine Änderung durch VA) 

Ab dem Jahr 2023 wird der Anstieg des Besteuerungsanteils für jeden neuen Ren-
teneintrittsjahrgang auf einen halben Prozentpunkt jährlich reduziert. Für die Kohorte 
2023 beträgt demnach der maßgebliche Besteuerungsanteil anstatt 83 Prozent nur 
noch 82,5 Prozent und nach seinem kontinuierlichen jährlichen Aufwuchs erreicht er 
erstmals für die Kohorte 2058 100 Prozent. 

Gilt ab VZ 2023 

Anhebung der Freigrenze für private Veräußerungsgeschäfte, § 23 Abs. 3 Satz 
5 EStG (keine Änderung durch VA) 

Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften bleiben steuerfrei, wenn der im Ka-
lenderjahr erzielte Gesamtgewinn weniger als 600 EUR beträgt (Freigrenze). Werden 
Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer veranlagt und hat jeder von ihnen Ver-
äußerungsgewinne erzielt, steht jedem Ehegatten die Freigrenze einzeln zu. Die 
Freigrenze wird auf 1.000 EUR erhöht. 

Gilt ab VZ 2024 

Altersentlastungsbetrag, § 24a Satz 5 EStG (keine Änderung durch VA) 

Der verlangsamte Anstieg des Besteuerungsanteils wird im Bereich des Altersentlas-
tungsbetrags nachvollzogen. Mit der Anpassung wird ab dem Jahr 2023 der anzu-
wendende Prozentsatz nicht mehr in jährlichen Schritten von 0,8 Prozentpunkten, 
sondern von 0,4 Prozentpunkten verringert. Der Höchstbetrag sinkt beginnend mit 
dem Jahr 2023 um jährlich 19 EUR anstatt bisher 38 EUR. 

Gilt ab VZ 2023 
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Verbesserung der Thesaurierungsbegünstigung, § 34a EStG (keine Änderung 
durch VA) 

Die Thesaurierungsbegünstigung soll durch verschiedene von Maßnahmen verbes-
sert werden. So wird u.a. der begünstigungsfähige Gewinn um die gezahlte Gewer-
besteuer und die Beträge, die zur Zahlung der Einkommensteuer nach § 34a Abs. 1 
EStG entnommen werden, erhöht. Damit steht künftig ein höheres Thesaurierungs-
volumen zur Verfügung. Darüber hinaus wird Gestaltungsmodellen entgegengetre-
ten, die der Zielsetzung der Thesaurierungsbegünstigung des § 34a EStG entgegen-
laufen. 

§ 34a Abs. 2 Satz 2 EStG enthält zukünftig eine Fiktion, wonach Entnahmen vorran-
gig bis zur Höhe der Einkommensteuer im Sinne des § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG und 
des darauf entfallenden Solidaritätszuschlags als zur Zahlung dieser Beträge ver-
wendet gelten. Die Einfügung des § 34a Abs. 2 Satz 2 EStG steht im Zusammen-
hang mit den Anpassungen in § 34a Abs. 2 Satz 1 EStG und entbindet den Steuer-
pflichtigen vom Nachweis, ob und in welcher Höhe Entnahmen zum Zweck der Til-
gung der Steuern für begünstigt besteuerte, nicht entnommene Gewinne eingesetzt 
werden. 

Die neuen Regelungen bei der Thesaurierungsbegünstigung sind erstmals für den 
VZ 2024 anzuwenden 

Fünftelungsregelung bei der Lohnsteuer, § 39b Abs. 3 Satz 9 und 10 EStG (Än-
derung durch VA) 

Derzeit kann die Tarifermäßigung des § 34 Abs. 1 EStG für bestimmte Arbeitslöhne 
(Entschädigungen, Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten) bereits bei der Berech-
nung der Lohnsteuer berücksichtigt werden. Da dieses Verfahren für Arbeitgeber 
kompliziert ist, wird es gestrichen. Die Tarifermäßigung können Arbeitnehmer wei-
terhin im Veranlagungsverfahren geltend machen. 

Gilt erstmals für den Lohnsteuerabzug 2025 (vor Vermittlungsausschuss: 2024) 

Beiträge für eine Gruppenunfallversicherung, § 40b Abs. 3 EStG (keine Ände-
rung durch VA) 

Arbeitgeber können die Beiträge für eine Gruppenunfallversicherung mit einem 
Pauschsteuersatz von 20 Prozent erheben, wenn der steuerliche Durchschnittsbe-
trag ohne Versicherungsteuer 100 EUR im Kalenderjahr nicht übersteigt. Dieser 
Grenzbetrag wird aufgehoben. 

Gilt erstmals für den Lohnsteuerabzug 2024 

Beschränkte Einkommensteuerpflicht von Arbeitnehmern, § 49 Abs. 1 Nr. 4 
Buchst. a (keine Änderung durch VA) 

Um für die bestehende und für zukünftige entsprechende DBA-Regelungen das be-
stehende Hindernis des Fehlens einer umfassenden beschränkten Steuer-
pflicht zu beheben, wird die Vorschrift ergänzt. Die nichtselbstständige Arbeit gilt 
daher als im Inland ausgeübt oder verwertet, soweit die Tätigkeit im Ansässigkeits-
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staat des Steuerpflichtigen oder in einem oder mehreren anderen Staaten ausgeübt 
wird und ein mit dem Ansässigkeitsstaat abgeschlossenes DBA oder eine zwischen-
staatliche Vereinbarung für diese im Ansässigkeitsstaat oder in einem oder mehreren 
anderen Staaten ausgeübte Tätigkeit Deutschland ein Besteuerungsrecht zuweist. 

Gilt für Einkünfte nach dem 31.12.2023 

Tarifermäßigung bei beschränkt Steuerpflichtigen, § 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 
Buchst. d EStG (Änderung durch VA) 

Es wird eine Antragsveranlagung für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer mit 
tarifermäßigt zu besteuerndem Arbeitslohn ermöglicht, die im Übrigen von dieser 
Veranlagungsart ausgeschlossen sind (§ 50 Abs. 2 Satz 7 EStG). 

Gilt ab VZ 2025 (vor Vermittlungsausschuss: VZ 2024) 

Freigrenze für den Quellensteuereinbehalt, § 50c Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 und 
Satz 2 EStG (keine Änderung durch VA) 

In erster Linie erfasst diese Vorschrift in der Praxis Vergütungsschuldner mit wech-
selnden, gering vergüteten Gläubigern (z. B. Zahlungen von Verlagen oder von 
Rundfunksendern für Bildrechteüberlassung). § 50c EStG eröffnet dem Vergütungs-
schuldner die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen vom Steuerabzug ab-
zusehen. Eine dieser Voraussetzungen ist, dass der Betrag inkl. der abzuführenden 
Steuer nach § 50a EStG 5.000 EUR nicht überschreitet. Diese Grenze wird 
auf 10.000 EUR erhöht. 

Gilt für Vergütungen, die nach dem 31.12.2023 zufließen. 

Zuwendungsbestätigung, § 50 EStDV (keine Änderung durch VA) 

Zuwendungsempfängern, die das BZSt in das Zuwendungsempfängerregister nach § 
60b AO aufgenommen hat, wird der Weg zum Zuwendungsnachweis über die amt-
lich vorgeschriebenen Vordrucke bzw. die elektronische Spendenquittung nach § 
50 Abs. 2 EStDV eröffnet. 

Gilt erstmals für Zuwendungen nach dem 31.12.2024 

Umsetzung durch Kreditzweitmarktförderungsgesetz: Einkommensteuer 

Einige Maßnahmen wurden bereits im Dezember 2023 aus dem Wachstumschan-
cengesetz herausgelöst und in das inzwischen bereits verkündete Kreditzweitmarkt-
förderungsgesetz aufgenommen: 

 Zinsschranke, § 4h EStG: Die Zinsabzugsbeschränkung nach § 4h EStG und 
§ 8a KStG wurde an die Vorgaben der Anti-Tax-Avoidance-Directive (ATAD) 
angepasst. 

 Keine Besteuerung der sog. "Dezemberhilfe 2022", §§ 123 bis 126 EStG: Auf 
die Besteuerung der Dezember-Soforthilfe für die hohen für Kosten für Erdgas 
wurde verzichtet. 
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Gestrichene Maßnahmen: Einkommensteuer 

 Freigrenze i. H. v. 1.000 EUR für Einnahmen aus Vermietung und Verpach-
tung, § 3 Nr. 73 EStG 

 Erhöhung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1.000 EUR; Er-
weiterung der Anwendung des Sammelpostens, § 6 Abs. 2, Abs. 2a Satz 1 
und Satz 2 EStG 

 Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand, § 9 Abs. 4a EStG 
 Erweiterter Verlustrücktrag, § 10d Abs. 1 EStG 
 Anhebung des Freibetrags für Betriebsveranstaltungen auf 150 EUR, § 19 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 3 EStG 
 Anhebung des Fördersatzes für die steuerliche Förderung energetischer Sa-

nierungsmaßnahmen, § 35c Abs. 1a EStG 

Körperschaftsteuer 

Option zur Körperschaftsbesteuerung, Personengesellschaften, § 1a Abs. 1 
Satz 1 bis 4 KStG (keine Änderung durch VA) 

Nunmehr erhalten alle Personengesellschaften die Möglichkeit, zur Körperschafts-
besteuerung zu optieren (bisher nur Personenhandels- und Partnerschaftsgesell-
schaften). 

Gilt ab dem Tag nach der Verkündung 

Option zur Körperschaftsbesteuerung, Kommanditgesellschaft, § 1a Abs. 2 
Satz 2 KStG (keine Änderung durch VA) 

Mit der Ergänzung des Satzes 2 soll sichergestellt werden, dass die steuerneutrale 
Ausübung der Option nicht allein dadurch ausgeschlossen wird, dass 
in Sonderfällen, in denen die Beteiligung an einer Komplementärin einer optieren-
den KG (i. d. R. eine zu Null Prozent beteiligte GmbH) eine funktional wesentliche 
Betriebsgrundlage darstellt, diese Beteiligung nicht in die optierende Gesellschaft 
eingebracht wird. 

Gilt ab dem Tag nach der Verkündung 

Option zur Körperschaftsbesteuerung, thesaurierte Gewinne, § 1a Abs. 3 Satz 5 
KStG (keine Änderung durch VA) 

Im Unterschied zu einer echten Kapitalgesellschaft, bei der ein Zufluss bei einem 
beherrschenden Gesellschafter bereits mit dem Ausschüttungsbeschluss fingiert 
wird, sieht das Gesellschaftsrecht bei Personengesellschaften keinen besonderen 
Ausschüttungsbeschluss vor. Deshalb soll auch bei beherrschenden Gesellschaftern 
einer optierenden Personengesellschaft ein kapitalertragsteuerpflichtiger Zufluss erst 
bei tatsächlicher Entnahme anzunehmen sein. 

Gilt ab dem Tag nach der Verkündung 
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Erhöhung der Unschädlichkeitsgrenze, § 5 Abs. 1 Nr. 10 Satz 3 KStG (keine 
Änderung durch VA) 

Wohnungsgenossenschaften und -vereine werden auch dann die Steuerbefreiung 
des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG erhalten, wenn ihre übrigen Einnahmen nur wegen der 
Stromlieferung aus Mieterstromanlagen zwar die Unschädlichkeitsgrenze von 10 
Prozent der Gesamteinnahmen übersteigen, die Einnahmen aus diesen Stromliefe-
rungen aber nicht 30 Prozent (bisher 20 Prozent) ihrer Gesamteinnahmen überstei-
gen. Die Änderung gilt auch für die Gewerbesteuer (§ 3 Nr. 15 GewStG). 

Gilt ab VZ 2023 

Verlustberücksichtigung bei ertragsteuerlicher Organschaft, § 14 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 5 KStG (keine Änderung durch VA) 

Die Regelung zur doppelten Verlustberücksichtigung bei ertragsteuerlicher Organ-
schaft wird gestrichen. Nach dieser Regelung bleiben negative Einkünfte des Or-
ganträgers oder der Organgesellschaft bei der inländischen Besteuerung unberück-
sichtigt, soweit sie in einem ausländischen Staat im Rahmen der Besteuerung des 
Organträgers, der Organgesellschaft oder einer anderen Person berücksichtigt wer-
den. Die Regelung sollte verhindern, dass sich bei doppelansässigen Gesellschaften 
Verluste im In- und Ausland doppelt oder entsprechend nationaler Regelungen aus-
ländischer Staaten stets zulasten der Bundesrepublik Deutschland auswirken. 

Gilt ab VZ 2024 

Kapitalertragsteuer-Erstattungsanspruch ausländischer gemeinnütziger Orga-
nisationen, § 32 Abs. 6 KStG (keine Änderung durch VA) 

Mit einem neuen Erstattungsanspruch wird die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 
KStG für ausländische, in EU- und EWR-Staaten ansässige, gemeinnützige Organi-
sationen auch im Bereich der Kapitalertragsteuer nachvollzogen. 

Gilt in allen offenen Fällen 

Umsetzung durch Kreditzweitmarktförderungsgesetz: Körperschaftsteuer 

Einige Maßnahmen wurden bereits im Dezember 2023 aus dem Wachstumschan-
cengesetz herausgelöst und in das inzwischen bereits verkündete Kreditzweitmarkt-
förderungsgesetz aufgenommen: 

 Zinsschranke, § 8a Abs. 1 Satz 4 KStG: Der Anwendungsbereich der Vor-
schrift wurde auf sämtliche Körperschaften erweitert. 

 Zinsschranke, Gesellschafter-Fremdfinanzierung, § 8a Abs. 3 Satz 1: Vergü-
tungen für Fremdkapital der einzelnen qualifiziert beteiligten Gesellschafter 
sind bei Prüfung der 10 Prozent-Grenze zur schädlichen Gesellschafterfremd-
finanzierung zusammenzurechnen. 
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Gewerbesteuer 

Erweiterte Kürzung, § 9 Nr. 1 Satz 3 Buchst. b GewStG (keine Änderung durch 
VA) 

Um den Ausbau der Solarstromerzeugung und den Betrieb von Ladesäulen weiter 
voranzutreiben, steigt bei der erweiterten Kürzung für Grundstücksunternehmen die 
Unschädlichkeitsgrenze von 10 Prozent auf 20 Prozent. 

Gilt ab Erhebungszeitraum 2023 

Gestrichene Maßnahmen: Gewerbesteuer 

 Abschaffung der Reichweitenalternative Hybrid-Pkw bei der Hinzurechnung 
von Miet- und Pachtzinsen, § 8 Nr. 1 Buchst. d Satz 2 Doppelbuchst. bb Ge-
wStG 

 Erweiterter Verlustvortrag, § 10a GewStG 

Umsatzsteuer 

Umsatzsteuerbefreiung für Verfahrenspfleger, § 4 Nr. 16 Satz 1 Buchst. m und 
n UStG (Änderung durch VA) 

Alle im Rahmen eines Betreuungs- und Unterbringungsverfahren zur Unterstützung 
einer hilfsbedürftigen Person tätigen Verfahrenspfleger werden nun als begünstigte 
Einrichtungen anerkannt. Dazu sollen insbesondere die Verfahrenspflegerbestellun-
gen im Vorfeld der Bestellung eines Betreuers zählen. 

Gilt ab 1.4.2024 (vor Vermittlungsausschuss: ab Besteuerungszeitraum 2024) 

Umsatzsteuerbefreiung für Verfahrensbeistände, § 4 Nr. 25 Satz 3 Buchst. d 
UStG (Änderung durch VA) 

Die Steuerbefreiungvorschrift wird um die im Rahmen einer Unterbringung oder frei-
heitsentziehenden Maßnahmen nach § 167 Abs. 1 i. V. m. § 317 FamFG 
für Minderjährige tätige Verfahrensbeistände ergänzt. 

Gilt ab 1.4.2024 (vor Vermittlungsausschuss: ab Besteuerungszeitraum 2024) 

Leistungen für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke, § 12 Abs. 2 
Nr. 8 Buchst. a Satz 3 UStG (keine Änderung durch VA) 

Eine neue Formulierung stellt klar, dass § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a Satz 3 UStG nur 
auf Leistungen von Zweckbetrieben nach den §§ 66 bis 68 AO anzuwenden ist. Bei 
Leistungen von Zweckbetrieben nach § 65 AO findet hingegen keine umsatzsteuer-
rechtliche Prüfung der Wettbewerbsrelevanz dieser Leistungen statt. Denn bei 
Zweckbetrieben i.S.v. § 65 AO wird dem Wettbewerbsgedanken bereits durch die 
Definition des Zweckbetriebs in § 65 AO hinreichend Rechnung getragen. 
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Gilt ab dem Tag nach der Verkündung 

Übertragung von Emissionszertifikaten, § 13b Abs. 5 Satz 8 UStG (Änderung 
durch VA) 

Für bestimmte, der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers unterfallende 
Umsätze enthält die Vorschrift eine Vereinfachungsregelung, wonach der Leistungs-
empfänger als Steuerschuldner gilt, wenn der leistende Unternehmer und der Leis-
tungsempfänger für diesen Umsatz die Regelung des § 13b Abs. 2 UStG angewandt 
haben, obwohl dies nach Art der Umsätze unter Anlegung objektiver Voraussetzun-
gen nicht zutreffend war. Auch die Übertragung von Emissionszertifikaten soll unter 
diese Vereinfachungsregelung fallen. 

Gilt ab 1.4.2024 (vor Vermittlungsausschuss: ab Besteuerungszeitraum 2024) 

Obligatorische Verwendung der eRechnung, § 14 Abs. 1 Satz 2 bis 8, Abs. 2 
und 3 UStG, § 27 Abs. 38 UStG, §§ 33, 34 UStDV (keine Änderung durch VA) 

Die obligatorische Verwendung der eRechnung ab 2025 wird Voraussetzung für die 
zu einem späteren Zeitpunkt einzuführende Verpflichtung zur transaktionsbezogenen 
Meldung von Umsätzen im B2B-Bereich durch Unternehmer an ein bundeseinheitli-
ches elektronisches System der Verwaltung (Meldesystem) sein. 

Nur noch eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausge-
stellt, übermittelt und empfangen wird, das ihre elektronische Verarbeitung ermög-
licht, und die den Vorgaben der Richtlinie 2014/55/EU entspricht, wird als elektroni-
sche Rechnung gelten. Rechnungen, die in einem anderen elektronischen Format 
oder auf Papier übermittelt werden, werden unter dem neuen Begriff "sonstige Rech-
nung" zusammengefasst. 

Es wird eindeutig geregelt, in welchen Fällen eine eRechnung obligatorisch zu ver-
wenden ist und in welchen Fällen die Verwendung einer sonstigen Rechnung mög-
lich bleibt. Für Kleinbetragsrechnungen i. S. d. § 33 UStDV und für Fahrausweise i. 
S. d. § 34 UStDV können weiterhin alle Arten von Rechnungen verwendet werden. 

Die Übergangsregelungen wurden in der vom Bundestag verabschiedeten Gesetzes-
fassung gegenüber dem Regierungsentwurf nochmals erweitert (im Rahmen des 
Vermittlungsverfahrens gab es keine Änderung mehr): 

Zu einem zwischen dem 1.1.2025 und 31.12.2026 ausgeführten Umsatz kann be-
fristet bis zum 31.12.2026 statt einer eRechnung auch eine sonstige Rechnung auf 
Papier oder in einem anderen elektronischen Format (mit Zustimmung des Empfän-
gers) ausgestellt werden (§ 27 Abs. 39 Satz 1 Nr. 1 UStG-E).  

Durch § 27 Abs. 39 Satz 1 Nr. 2 wird die zuvor genannte Regelung für Rechnungen, 
die von Unternehmern mit einem Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 
(2026) bis zu 800.000 EUR ausgestellt werden, nochmal um ein Jahr bis 
zum 31.12.2027 erweitert. 

Neu in der vom Bundestag am 17.11.2023 verabschiedeten Gesetzesfassung war, 
dass das strukturierte elektronische Format einer elektronischen Rechnung 
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auch zwischen Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger verein-
bart werden kann. Voraussetzung ist, dass das Format die richtige und vollständige 
Extraktion der nach dem UStG erforderlichen Angaben aus der elektronischen Rech-
nung in ein Format ermöglicht, das der europäischen Norm (EN 16931) entspricht 
oder mit dieser kompatibel ist. So kann z.B. auch das verbreitete EDI-Verfahren un-
ter den genannten Voraussetzungen auch nach dem 31.12.2027 weiter genutzt wer-
den. 

Zu einem zwischen dem 1.1.2026 und 31.12.2027 ausgeführten Umsatz können 
Rechnungen bis Ende 2027 auch dann mittels EDI-Verfahren übermittelt werden, 
wenn die o.g. Extraktion nicht möglich ist (mit Zustimmung des Empfängers; § 27 
Abs. 38 Satz 1 Nr. 3 UStG-E). 

Gilt ab 1.1.2025 

Umsatzsteuer-Voranmeldung, § 18 UStG (Änderung durch VA) 

Auf die Übermittlung einer Umsatzsteuer-Voranmeldung wird bei Kleinunternehmern 
i. S. v. § 19 Abs. 1 UStG grundsätzlich verzichtet. Neu ist, dass Unternehmer durch 
das Finanzamt von der Verpflichtung zur Abgabe der Voranmeldung und Entrichtung 
der Vorauszahlung befreit werden sollen, wenn die Steuer für das vorausgegangene 
Kalenderjahr nicht mehr als 2.000 EUR (bisher 1.000 EUR) betragen hat. 

Gilt ab Besteuerungszeitraum 2025 (vor Vermittlungsausschuss: 2024). 

Umsatzsteuererklärung von Kleinunternehmern, § 19 Abs. 1 Satz 4 UStG (Än-
derung durch VA) 

Kleinunternehmer sollen künftig grundsätzlich von der Übermittlung von Umsatzsteu-
ererklärungen für das Kalenderjahr befreit sein. Dies soll jedoch nicht die Fälle des § 
18 Abs. 4a UStG betreffen. Auch bei Aufforderung zur Abgabe durch das Finanzamt 
(vgl. § 149 Abs. 1 Satz 2 AO) soll die Erklärungspflicht noch bestehen bleiben. 

Die Regelung ist erstmals auf den Besteuerungszeitraum 2024 (vor Vermittlungsaus-
schuss: 2023) anzuwenden (§ 27 Abs. 39 UStG) 

Ist-Besteuerung, § 20 Satz 1 Nr. 1 UStG (keine Änderung durch VA) 

Die Möglichkeit der Berechnung der Steuer nach vereinnahmten statt vereinbarten 
Entgelten wird von 600.000 EUR auf 800.000 EUR angehoben. 

Gilt ab Besteuerungszeitraum 2024 

Gestrichene Maßnahmen: Umsatzsteuer 

 Absenkung des Durchschnittssteuersatzes und der Vorsteuerpauschale für 
land- und forstwirtschaftliche Umsätze von 9,0 % auf 8,4 %, § 24 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 und Satz 3 UStG 

 Vorzeitiges Auslaufen der befristeten ermäßigten Umsatzbesteuerung für Gas- 
und Wärmelieferungen zum 29.2.2024 statt 31.3.2024, § 28 Abs. 5 und 6 
UStG 
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Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer 

Leistungen am KGaA, § 7 Abs. 9 ErbStG (keine Änderung durch VA) 

Es wird klargestellt, dass als Schenkung auch die Werterhöhung einer Beteiligung 
eines persönlich haftenden Gesellschafters einer KGaA gilt. 

Gilt ab dem Tag nach der Verkündung 

Nichtaufgriffsgrenze für Versicherungsunternehmen, § 20 Abs. 7 ErbStG (keine 
Änderung durch VA) 

Nach § 20 Abs. 6 Satz 1 ErbStG haften Versicherungsunternehmen, die vor Entrich-
tung oder Sicherstellung der Erbschaftsteuer die von ihnen zu zahlende Versiche-
rungssumme oder Leibrente ins Ausland zahlen oder ausländischen Berechtigten zur 
Verfügung stellen, in Höhe des ausgezahlten Betrags für die Steuer. Die Vorschrift 
gewährt insoweit eine Erleichterung, dass die Finanzbehörde die grundsätzlich be-
stehende Haftung nicht geltend machen darf, wenn der in einem Steuerfall ausge-
zahlte Betrag eine bestimmte Höhe nicht übersteigt. Die Nichtaufgriffsgrenze wird 
von 600 EUR auf 5.000 EUR erhöht. 

Gilt ab dem Tag nach der Verkündung 

Umsetzung durch Kreditzweitmarktförderungsgesetz: Erbschaftsteuer 

Bereits im Dezember 2023 aus dem Wachstumschancengesetz herausgelöst und in 
das inzwischen bereits verkündete Kreditzweitmarktförderungsgesetz aufgenommen: 

 Rechtsfähige Personengesellschaften, § 2a ErbStG: In Hinblick auf die mit 
dem Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG) eintreten-
den Rechtsänderungen wurde klargestellt, dass das Transparenzprinzip und 
das Gesamthandsprinzip fortgeführt wird. Bei einer Zuwendung an eine 
rechtsfähige Personengesellschaft gelten deren Gesellschafter als Erwerber. 
Bei einer Zuwendung durch eine rechtsfähige Personengesellschaft gelten de-
ren Gesellschafter als Zuwendende (gilt ab 1.1.2024). 

Abgabenordnung 

Internationales Risikobewertungsverfahren, § 89b AO (keine Änderung durch 
VA) 

Es handelt sich um eine Vorschrift, die neu eingeführt wird. Ein internationales Risi-
kobewertungsverfahren ist eine gemeinsame Einschätzung von steuerlichen Risiken 
von bereits verwirklichten Sachverhalten mit einem oder mehreren Staaten oder Ho-
heitsgebieten in einem auf Kooperation und Transparenz angelegten Verfahren. 

Soweit in einem internationalen Risikobewertungsverfahren das Risiko eines Steuer-
ausfalls unter Beibehaltung der erklärten oder im Rahmen des internationalen Risi-
kobewertungsverfahrens angepassten Angaben in Bezug auf die bewerteten Sach-
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verhalte als gering eingeschätzt wird, kann die Ermittlung der steuerlichen Verhält-
nisse des Steuerpflichtigen im Rahmen einer Außenprüfung unterbleiben. Der An-
trag ist jeweils durch das konzernleitende Unternehmen zu stellen. 

Gilt ab dem Tag nach der Verkündung 

Anzeigen über die Erwerbstätigkeit, § 138 Abs. 1c AO (keine Änderung durch 
VA) 

Aus Gründen der Verwaltungsökonomie soll in Fallgruppen, in denen in aller Re-
gel kein steuerliches Ausfallrisiko besteht, auf die Anzeigen einer Erwerbstätigkeit 
und die hieran regelmäßig anschließende Auskunftspflicht gegenüber dem örtlich 
zuständigen Finanzamt verzichtet werden. Zu diesem Zweck wird eine Ermächtigung 
für das BMF geschaffen. 

Gilt ab dem Tag nach der Verkündung 

Grenzen für die Buchführungspflicht, § 141 AO (keine Änderung durch VA) 

 Gewerbliche Unternehmer sowie Land- und Forstwirte, die für den einzelnen Betrieb 
einen Gesamtumsatz von mehr als 600.000 EUR im Kalenderjahr erzielen sind nach 
bisheriger Rechtslage verpflichtet, Bücher zu führen. Diese Betragsgrenze wird 
auf 800.000 EUR erhöht. Eine Buchführungspflicht entsteht auch ab einem Gewinn i. 
H. v. 60.000 EUR. Diese Betragsgrenze wird auf 80.000 EUR erhöht. 

Gilt für Wirtschaftsjahre mit Beginn nach dem 31.12.2023 

Grenze für die Aufbewahrungspflicht bei Überschusseinkünften, § 147a Abs. 1 
AO (keine Änderung durch VA) 

Steuerpflichtige, die Überschusseinkünfte von mehr als 500.000 EUR im Kalender-
jahr erzielen, haben die Aufzeichnungen und Unterlagen über die den Überschuss-
einkünften zu Grunde liegenden Einnahmen und Werbungskosten 6 Jahre aufzube-
wahren. Diese Betragsgrenze wird auf 750.000 EUR erhöht. 

Gilt ab VZ 2027; darüber hinaus wird klargestellt, dass bestehende Aufbewahrungs-
fristen, die bereits bis einschließlich des VZ 2026 entstanden sind, weiterhin fortgel-
ten, auch wenn die Einkunftsgrenze ab dem Veranlagungszeitraum 2027 nicht mehr 
überschritten wird. 

Hemmung der Verjährung, § 230 AO (keine Änderung durch VA) 

Durch das Jahressteuergesetz 2022 war ein neuer Absatz 2 angefügt worden. Nun 
wird klargestellt, dass es sich bei dieser Regelung - anders als im Fall des Absatz 1 - 
wie in den Fällen des § 171 AO um eine Ablaufhemmung der Verjährungs-
frist handelt. 

Gilt für alle am Tag nach der Verkündung noch nicht abgelaufenen Zahlungsverjäh-
rungsfristen 

Aussetzungszinsen, § 237 Abs. 6 AO (Änderung durch VA) 

https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/jahressteuergesetz-2022-jstg-2022_168_572028.html
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Aussetzungszinsen werden für von der Vollziehung ausgesetz-
te Haftungsansprüche eingeführt. Dies ist bei von Vollziehung ausgesetzten Steu-
eransprüchen bereits der Fall. 

Gilt für alle nach dem 31.12.2024 (vor Vermittlungsausschuss 31.12.2023) entstan-
denen Haftungsansprüche. 

Umsetzung durch Kreditzweitmarktförderungsgesetz: Abgabenordnung 

Bereits im Dezember 2023 aus dem Wachstumschancengesetz herausgelöst und in 
das inzwischen bereits verkündete Kreditzweitmarktförderungsgesetz aufgenommen: 

 Personenvereinigungen, §§ 14a und 14b AO: Anpassung an die mit dem Ge-
setz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) eintreten-
den Rechtsänderungen (gilt ab 1.1.2024). 

 Pflichten der gesetzlichen Vertreter, § 34 AO: Künftig haben daher die gesetz-
lichen Vertreter die steuerlichen Pflichten zu erfüllen und nicht mehr deren 
Geschäftsführer. Die steuerlichen Pflichten von Vermögensmassen haben 
weiterhin deren Geschäftsführer zu erfüllen (gilt ab 1.1.2024). 

 Einspruchsbefugnis bei einheitlicher Feststellung, 352 AO: Bei rechtsfähigen 
Personenvereinigungen ist grundsätzlich allein die Personenvereinigung ein-
spruchsbefugt, nicht mehr wie bisher der zur Vertretung berufene Geschäfts-
führer. Es gelten jedoch Ausnahmen geben; in sonstigen Fällen einheitlicher 
Feststellungen (z. B. nicht rechtsfähige Personenvereinigungen) ist grundsätz-
lich - wie bisher - allein die in § 352 Abs. 2 AO bezeichnete Person (Ein-
spruchsbevollmächtigter) einspruchsbefugt. Auch hier gibt es Ausnahmen (gilt 
ab 1.1.2024). 

Gestrichene Maßnahmen: Abgabenordnung 

Einführung einer Anzeigepflicht für innerstaatlichen Steuergestaltungen, §§ 138l bis 
138n AO 

Weitere Steueränderungen 

Außensteuergesetz (keine Änderung durch VA) 

Als Ersatz für die ursprünglich vorgesehene Zinshöhenschranke, die aus dem Ge-
setzentwurf gestrichen wurde, werden neue Regelungen für grenzüberschreitende 
Finanzierungsbeziehungen und -dienstleistungen eingeführt (§ 1 Abs. 3d und 3e 
AStG). 

Mit den Änderungen sollen Gewinnverlagerungsstrategien weiter eingedämmt und 
der Fremdvergleichsgrundsatz eindeutiger gefasst werden. Damit soll sichergestellt 
werden, dass Gewinne dort besteuert werden, wo sie wirtschaftlich entstanden sind. 
Insbesondere soll verhindert werden, dass internationale Unternehmensgruppen mit-
hilfe von grenzüberschreitenden Finanzierungen Betriebsausgaben in Form von Zin-
sen mit dem Ziel der Minderung ihrer steuerlichen Bemessungsgrundlage generieren 
können. Neben strengen Anforderungen an die zulässige Höhe von Darlehenszin-
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sen, die dem Fremdvergleich standhalten müssen, soll u.a. auch glaubhaft nachge-
wiesen werden, dass der Schuldner das Darlehen wird zurückzahlen können. 

Gilt ab VZ 2024 

Umwandlungssteuergesetz (keine Änderung durch VA) 

Aufgrund der BFH-Rechtsprechung eröffnen sich ungerechtfertigte Gestaltungsmög-
lichkeiten zur steuerfreien Veräußerung von Teilbetrieben. Die 
sog. Nachspaltungsveräußerungssperre in § 15 Abs. 2 Satz 2 bis 4 UmwStG wird 
daher umformuliert. 

Gilt erstmals für Spaltungen, bei denen die Anmeldung zur Eintragung in das für die 
Wirksamkeit des jeweiligen Vorgangs maßgebende öffentliche Register nach dem 
14.7.2023 erfolgt 

Handelsgesetzbuch (keine Änderung durch VA) 

Die Schwellenwerte in § 241a HGB werden - wie in § 141 AO - von 600.000 EUR 
auf 800.000 EUR (Umsatzerlöse bzw. Gesamtumsatz) und von 60.000 EUR 
auf 80.000 EUR (Jahresüberschuss bzw. Gewinn) angehoben. Unterhalb dieser 
Schwellenwerte dürfen steuerpflichtige Einzelkaufleute statt einer handelsrechtlichen 
Buchführung mit Jahresabschlusserstellung (und entsprechender steuerlicher Ge-
winnermittlung) nur eine Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
mit vereinfachter Buchführung durchführen. 

Gilt erstmals für ein Geschäftsjahr mit Beginn nach dem 31.12.2023 

Forschungszulagengesetz (Änderung durch VA) 

Aktuell können Eigenleistungen eines Einzelunternehmers in einem begünstigten 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in Höhe von 40 EUR je nachgewiesener 
Arbeitsstunde bei maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche als förderfähiger Aufwand 
berücksichtigt werden. Um die Forschungszulage auch für Einzelunternehmer attrak-
tiver zu gestalten, wird der förderfähige Wert der geleisteten Arbeitsstunde für die 
Eigenleistungen auf 70 EUR je Arbeitsstunde angehoben. Unverändert werden ma-
ximal 40 Arbeitsstunden pro Woche als förderfähiger Aufwand anerkannt. Entspre-
chendes soll für Eigenleistungen von Mitunternehmern gelten (§ 3 Abs. 3 Sätze 2 
und 3 FZulG). 

Die Förderung nach dem Forschungszulagengesetz (FZulG) erfolgt bisher nur in Be-
zug auf die dem Lohnsteuerabzug unterliegenden Arbeitslöhne von im Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben beschäftigten Arbeitnehmern, die Eigenleistung eines 
Einzelunternehmers in sowie anteilig in Bezug auf das Entgelt für Auftragsfor-
schung. Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2023 beginnen, wird die For-
schungszulage auf im begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben genutzte abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
die für die Durchführung des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens erforderlich 
und unerlässlich sind, ausgeweitet (§ 3 Abs. 3a FZulG). 
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Außerdem können für in Auftrag gegebene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
70 % (bisher 60 %) der Kosten, die der Auftraggeber für den Auftrag aufwendet, als 
förderfähige Aufwendungen berücksichtigt werden (§ 3 Abs. 4 FZulG). 

Die Bemessungsgrundlage umfasst die im Wirtschaftsjahr entstandenen förderfähi-
gen Aufwendungen und beträgt grundsätzlich 2 Mio. EUR. Mit dem Zweiten Corona 
Steuerhilfegesetz wurde die maximale Bemessungsgrundlage für den Zeitraum vom 
1.7.2020 bis 30.6.2026 befristet auf 4 Mio. EUR verdoppelt. Die maximale Bemes-
sungsgrundlage wird entfristet und auf 10 Mio. EUR (vor Vermittlungsausschuss: 12 
Mio. EUR) erhöht (§ 3 Abs. 5 FZulG). 

Die Forschungszulage beträgt für alle Anspruchsberechtigten 25 % der Bemes-
sungsgrundlage nach § 3 Abs. 5 FZulG. Anspruchsberechtige, die als kleines und 
mittleres Unternehmen im Sinne der KMU-Definition des Anhang I der Allgemei-
nen Gruppenfreistellungsverordnung gelten, können zusätzlich eine Erhöhung der 
Forschungszulage um 10 Prozentpunkte beantragen (§ 4 Abs. 1 Satz 2 FZulG;). 

Gilt ab dem Tag nach der Verkündung (vor Vermittlungsausschuss: ab 1.1.2024) 

Umsetzung durch Kreditzweitmarktförderungsgesetz: Weitere Steueränderun-
gen 

Bereits im Dezember 2023 aus dem Wachstumschancengesetz herausgelöst und in 
das inzwischen bereits verkündete Kreditzweitmarktförderungsgesetz aufgenommen: 

 Grunderwerbsteuergesetz, Anpassung an das MoPeG; § 24 GrEStG: Zeitlich 
begrenzt auf das Jahr 2024 gelten rechtsfähige Personengesellschaften für 
Zwecke der Grunderwerbsteuer als Gesamthand und deren Vermögen als 
Gesamthandsvermögen. 

Gestrichene Maßnahmen: Weitere Steueränderungen 

 Einführung einer Investitionsprämie durch ein neues Klimaschutz-Investitions-
prämiengesetz, wodurch die Transformation der Wirtschaft in Richtung insbe-
sondere von mehr Klimaschutz befördert werden sollte. 

 

(Quelle: Haufe Online Redaktion) 

 

https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/coronavirus-krise-konjunkturpaket_168_517708.html
https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/coronavirus-krise-konjunkturpaket_168_517708.html

